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V o r t r a g  

an den Ministerrat 

 

 

 

Betrifft: Entwurf eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2016 

 

 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 

das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 

das Allgemine Pensionsgesetz und das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 

geändert werden sowie ein Alterssicherungskommissions-Gesetz erlassen wird, ist 

der Umsetzung eines Großteils der von der Bundesregierung am 1. März 2016 

beschlossenen Maßnahmen unter dem Titel „Reformpfad Pensionen“ gewidmet. 

 

Der Gesetzentwurf wurde der allgemeinen Begutachtung unterzogen. Den 

eingelangten Stellungnahmen wurde – soweit sie mit der Absicht des Entwurfes 

vereinbar sind – Rechnung getragen. 

 

Im Übrigen darf auf die beiliegenden umfangreichen Erläuterungen verwiesen 

werden. 

 

Ich stelle den 

A n t r a g, 



 2 

 

die Bundesregierung wolle beschließen: 

 

Der beiliegende Entwurf eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2016 samt 

Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung wird dem Nationalrat zur 

verfassungsmäßigen Behandlung vorgelegt. 

 

Der Bundesminister: 

Alois STÖGER 


